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Auszug aus dem Beitrittsvertrag, Brüssel, den 4. April 2003 

 

FREIZÜGIGKEIT 

(Beispiel Estland - der Wortlaut des Art. 24, l. Freizügigkeit ist für alle neuen Mitglieds-
länder ident) 

 

ANHANG VI
 

Liste nach Artikel 24 der Beitrittsakte: Estland 

 

1. FREIZÜGIGKEIT 

 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft; 

 

31968 L 0360: Richtlinie 68/360/EWG des Rates vom 15. Oktober 1968 zur Aufhebung der Reiseund 

Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen inner-

halb der Gemeinschaft (ABI. L 257 vom 19.10.1968, S. 13), zuletzt geändert durch: 

 

- 11994 N: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge - Beitritt der Repu-

blik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABI. C 241 vom 

29.8.1994, S. 21) 

 

31968 R 1612: Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizü-

gigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABI. L 257 vom 19.10.1968, S. 2), zuletzt ge-

ändert durch: 

 

31992 R 2434: Verordnung (EWG) Nr. 2434/92 des Rates vom 27.7.1992 (ABI. L 245 vom 

26.8.1992, S. 1)
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31996 L 0071: Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABI. L 

18 vom 21.1.1997, S. 1) 

 

1. Hinsichtlich der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und der Dienstleistungsfreiheit mit vor-

übergehender Entsendung von Arbeitskräften im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 96/71/EG gel-

ten Artikel 39 und Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags zwischen Estland einerseits und Belgien, 

der Tschechischen Republik, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, 

Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, 

Slowenien, der Slowakei, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich andererseits in 

vollem Umfang nur vorbehaltlich der Übergangsbestimmungen der Nummern 2 bis 14. 

 

2. Abweichend von den Artikeln 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und bis zum Ende 

eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag des Beitritts werden die derzeitigen Mitgliedstaa-

ten nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen anwenden, um den Zu-

gang estnischer Staatsangehöriger zu ihren Arbeitsmärkten zu regeln. Die derzeitigen Mitglied-

staaten können solche Maßnahmen bis zum Ende eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Tag 

des Beitritts weiter anwenden. 
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Estnische Staatsangehörige, die am Tag des Beitritts rechtmäßig in einem derzeitigen Mit-

gliedstaat arbeiten und für einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten oder länger zum 

Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats zugelassen waren, haben Zugang zum Arbeitsmarkt dieses 

Mitgliedstaats, aber nicht zum Arbeitsmarkt anderer Mitgliedstaaten, die nationale Maßnahmen 

anwenden, 

 

Estnische Staatsangehörige, die nach dem Beitritt für einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 

Monaten oder länger zum Arbeitsmarkt eines derzeitigen Mitgliedstaats zugelassen waren, genie-

ßen dieselben Rechte. 

 

Die in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten estnischen Staatsangehörigen verlieren die dort ge-

währten Rechte, wenn sie den Arbeitsmarkt des derzeitigen Mitgliedstaats freiwillig verlassen. 

 

Estnischen Staatsangehörigen, die am Tag des Beitritts oder während eines Zeitraums, in dem na-

tionale Maßnahmen angewandt werden, rechtmäßig in einem derzeitigen Mitgliedstaat arbeiten 

und weniger als 12 Monate zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats zugelassen waren, werden 

diese Rechte nicht gewährt. 

 

3. Vor Ende eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag des Beitritts wird der Rat die 

Funktionsweise der Übergangsregelungen nach Nummer 2 anhand eines Berichts der 

Kommission überprüfen. 
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Bei Abschluss dieser Überprüfung und spätestens am Ende eines Zeitraums von zwei Jahren nach 

dem Beitritt teilen die derzeitigen Mitgliedstaaten der Kommission mit, ob sie weiterhin nationale 

oder sich aus bilateralen Vereinbarungen ergebende Maßnahmen anwenden, oder ob sie künftig 

die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 anwenden möchten. Erfolgt keine derarti-

ge Mitteilung, so gelten die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68. 

 

4. Auf Ersuchen Estlands kann eine weitere Überprüfung vorgenommen werden. Dabei findet das 

unter Nummer 3 genannte Verfahren Anwendung, das innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt 

des Ersuchens Estlands abzuschließen ist. 

 

5. Ein Mitgliedstaat, der am Ende des unter Nummer 2 genannten Zeitraums von fünf Jahren nationa-

le oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen beibehält, kann im Falle schwer-

wiegender Störungen seines Arbeitsmarktes oder der Gefahr derartiger Störungen nach entspre-

chender Mitteilung an die Kommission diese Maßnahmen bis zum Ende des Zeitraums von sieben 

Jahren nach dem Tag des Beitritts weiter anwenden. Erfolgt keine derartige Mitteilung, so gelten 

die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68. 

 

6. Während des Zeitraums von sieben Jahren nach dem Tag des Beitritts werden die Mitgliedstaaten, 

in denen gemäß den Nummern 3, 4 oder 5 die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 

für estnische Staatsangehörige gelten und die während dieses Zeitraums Staatsangehörigen Est-

lands zu Kontrollzwecken Arbeitsgenehmigungen erteilen, dies automatisch tun. 
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7. Die Mitgliedstaaten, in denen gemäß den Nummern 3, 4 oder 5 die Artikel 1 bis 6 der Verordnung 

(EWG) Nr. 1612/68 für estnische Staatsangehörige gelten, können bis zum Ende eines Zeitraums 

von sieben Jahren nach dem Beitritt die in den folgenden Absätzen beschriebenen Verfahren an-

wenden. 

 

Wenn einer der Mitgliedstaaten im Sinne des Unterabsatzes 1 auf seinem Arbeitsmarkt Störungen 

erleidet oder voraussieht, die eine ernstliche Gefährdung des Lebensstandards oder des Beschäfti-

gungsstandes in einem bestimmten Gebiet oder Beruf mit sich bringen könnten, unterrichtet dieser 

Mitgliedstaat die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten und übermittelt diesen alle zweck-

dienlichen Angaben. Der Mitgliedstaat kann die Kommission auf der Grundlage dieser Unterrich-

tung um die Erklärung ersuchen, dass die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) 

Nr. 1612/68 zur Wiederherstellung der normalen Situation in diesem Gebiet oder Beruf ganz oder 

teilweise ausgesetzt wird. Die Kommission trifft über die Aussetzung und deren Dauer und Gel-

tungsbereich spätestens zwei Wochen, nachdem sie mit dem Ersuchen befasst wurde, eine Ent-

scheidung und unterrichtet den Rat von dieser Entscheidung. Binnen zwei Wochen nach der Ent-

scheidung der Kommission kann jeder Mitgliedstaat beantragen, dass diese Entscheidung vom Rat 

rückgängig gemacht oder geändert wird. Der Rat beschließt binnen zwei Wochen mit qualifizierter 

Mehrheit über diesen Antrag. 

 

Ein Mitgliedstaat im Sinne des Unterabsatzes 1 kann in dringenden und außergewöhnlichen Fällen 

die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 aussetzen und dies der 

Kommission unter Angabe von Gründen nachträglich mitteilen. 
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8. Solange die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 gemäß den 

Nummern 2 bis 5 und 7 ausgesetzt ist, findet Artikel 11 der Verordnung auf Staatsangehörige der 

derzeitigen Mitgliedstaaten in Estland und auf estnische Staatsangehörige in den derzeitigen Mit-

gliedstaaten unter folgenden Bedingungen Anwendung: 

 

- die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung, die am Tag des Beitritts bei dem Arbeitnehmer im Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats ihren rechtmäßigen Wohnsitz hatten, haben nach dem Beitritt sofortigen Zugang 

zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats. Dies gilt nicht für die Familienangehörigen eines 

Arbeitnehmers, der weniger als 12 Monate rechtmäßig zu dem Arbeitsmarkt des betreffen-

den Mitgliedstaates zugelassen war; 

 

- die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung, die ab einem Zeitpunkt nach dem Beitritt, aber während des Zeitraums der An-

wendung der genannten Übergangsregelungen bei dem Arbeitnehmer im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats ihren rechtmäßigen Wohnsitz hatten, haben Zugang zum Arbeitsmarkt des 

betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie mindestens achtzehn Monate in dem betreffenden 

Mitgliedstaat ihren Wohnsitz hatten oder ab dem dritten Jahr nach dem Beitritt, wenn dieser 

Zeitpunkt früher liegt. 

 

Günstigere nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen bleiben von 

diesen Bestimmungen unberührt. 
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9. Soweit bestimmte Vorschriften der Richtlinie 68/360/EWG nicht von den Vorschriften der Ver-

ordnung (EWG) Nr. 1612/68 getrennt werden können, deren Anwendung gemäß den Nummern 2 

bis 5 und 7 und 8 aufgeschoben wird, können Estland und die derzeitigen Mitgliedstaaten in dem 

Maße, wie es für die Anwendung der Nummern 2 bis 5 und 7 und 8 erforderlich ist, von diesen 

Vorschriften abweichen. 

 

10. Werden nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen von den derzeitigen 

Mitgliedstaaten gemäß den oben genannten Übergangsregelungen angewandt, so kann Estland 

gleichwertige Maßnahmen gegenüber den Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaats oder 

der betreffenden Mitgliedstaaten beibehalten. 

 

11. Wird die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 von einem der derzei-

tigen Mitgliedstaaten ausgesetzt, so kann Estland gegenüber der Tschechischen Republik, Lettland, 

Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien oder der Slowakei die unter Nummer 7 festgelegten Verfahren 

anwenden. In dieser Zeit werden Arbeitsgenehmigungen, die Estland Staatsangehörigen der 

Tschechischen Republik, Lettlands, Litauens, Ungarns, Polens, Sloweniens und der Slowakei zu 

Kontrollzwecken ausstellt, automatisch erteilt. 
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12. Jeder derzeitige Mitgliedstaat, der nationale Maßnahmen gemäß den Nummern 2 bis 5 und 7 bis 9 

anwendet, kann im Rahmen seiner einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine größere Freizügigkeit 

einführen als sie am Tag des Beitritts bestand, einschließlich des uneingeschränkten Zugangs zum 

Arbeitsmarkt. Ab dem dritten Jahr nach dem Beitritt kann jeder derzeitige Mitgliedstaat, der nationa-

le Maßnahmen anwendet, jederzeit beschließen, stattdessen die Artikel 1 bis 6 der Verordnung 

(EWG) Nr. 1612/68 anzuwenden. Die Kommission wird über derartige Beschlüsse unterrichtet. 

 

13. Um tatsächlichen oder drohenden schwerwiegenden Störungen in bestimmten empfindlichen 

Dienstleistungssektoren auf ihren Arbeitsmärkten zu begegnen, die sich in bestimmten Gebieten 

aus der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen im Sinne des Artikels 1 der Richtli-

nie 96/71/EG ergeben könnten, können Deutschland und Österreich, solange sie gemäß den vor-

stehend festgelegten Übergangsbestimmungen nationale Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund 

von bilateralen Vereinbarungen über die Freizügigkeit estnischer Arbeitnehmer anwenden, nach 

Unterrichtung der Kommission von Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags abweichen, um im Be-

reich der Erbringung von Dienstleistungen durch in Estland niedergelassene Unternehmen die 

zeitweilige grenzüberschreitende Beschäftigung von Arbeitnehmern einzuschränken, deren Recht, 

in Deutschland oder Österreich eine Arbeit aufzunehmen, nationalen Maßnahmen unterliegt. 
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Folgende Dienstleistungssektoren können von der Abweichung betroffen sein:  

- in Deutschland 

Sektor NACE-Code(*), sofern nicht anders 

angegeben 

Baugewerbe, einschließlich verwandte 

Wirtschaftszweige 

45.1 bis 4; 

Im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG auf-
geführte Tätigkeiten 

Reinigung von Gebäuden, Inventar und 

Verkehrsmitteln 

74.70 Reinigung von Gebäuden, 

Inventar und Verkehrsmitteln 

Sonstige Dienstleistungen 74.87 Nur Tätigkeiten von Innen 

dekorateuren 
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- in Österreich 

Sektor NACE-Code(*), sofern nicht anders 

angegeben 

Erbringung von gärtnerischen Dienst- 

leistungen 

01.41 

Be- und Verarbeitung von Natursteinen 

a.n.g. 

26.7 

Herstellung von Stahl- und Leichtmetall- 

konstruktionen 

28.11 

Baugewerbe, einschließlich verwandter 

Wirtschaftszweige 

45.1 bis 4; 

Im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG auf 

geführte Tätigkeiten 
Schutzdienste 74.60 

Reinigung von Gebäuden, Inventar und 

Verkehrsmitteln 

74.70 

Hauskrankenpflege 85.14 

Sozialwesen a.n.g. 85.32 

(*) NACE: siehe 31990 R 3037: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 

 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen 

Gemeinschaft (ABI. L 293 vom 24.10.1990, S. 1), zuletzt geändert durch 32002 R 0029: Verordnung 

(EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19.12.2001 (ABI. L 6 vom 10.1.2002, S. 3). 
 



 11

In dem Maße, wie Deutschland oder Österreich nach Maßgabe der vorstehenden Unterabsätze von 

Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags abweichen, kann Estland nach Unterrichtung der Kommissi-

on gleichwertige Maßnahmen ergreifen. 

Die Anwendung dieser Nummer darf nicht zu Bedingungen für die zeitweilige Freizügigkeit von 

Arbeitnehmern im Rahmen der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen zwischen 

Deutschland bzw. Österreich und Estland führen, die restriktiver sind als die zum Zeitpunkt der 

Unterzeichnung des Beitrittsvertrags geltenden Bedingungen. 

14. Die Anwendung der Nummern 2 bis 5 und 7 bis 12 darf nicht zu Bedingungen für den Zugang 

estnischer Staatsangehöriger zu den Arbeitsmärkten der derzeitigen Mitgliedstaaten führen, die re-

striktiver sind, als die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags geltenden Bedin-

gungen. 

Ungeachtet der Anwendung der Bestimmungen unter den Nummern 1 bis 13 räumen die derzeiti-

gen Mitgliedstaaten während der Dauer der Anwendung nationaler oder sich aus bilateralen Ver-

einbarungen ergebender Maßnahmen Arbeitnehmern, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats 

sind, beim Zugang zu ihren Arbeitsmärkten Vorrang vor Arbeitnehmern ein, die Staatsangehörige 

eines Drittstaats sind. 

 

Estnische Wanderarbeitnehmer und ihre Familien, die rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat 

ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten, oder Wanderarbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten 

und ihre Familien, die rechtmäßig in Estland ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten, dürfen nicht 

restriktiver behandelt werden als dieselben Personen aus Drittstaaten, die in diesem Mitgliedstaat 

bzw. Estland ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten. Darüber hinaus dürfen Wanderarbeitnehmer 

aus Drittländern, die in Estland ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten, gemäß dem Grundsatz 

der Gemeinschaftspräferenz nicht günstiger behandelt werden als estnische Staatsangehörige. 
 


